
  

  Anlage 1 

 

 

10. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) 

 

Aufgrund der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA, S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte 
Gesetz zur Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA, S. 
130), hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) in seiner Sitzung vom ... folgende 10. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) vom 29. Oktober 2014, zuletzt 
geändert durch Satzung vom 26.04.2023, beschlossen: 

 

§1 

§5 Abs.1 der Hauptsatzung wird wie folgt geändert:  

 

(1) Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben folgende Ausschüsse als ständige 
Ausschüsse: 
 
1. Ausschuss für Allgemeine Angelegenheiten (Hauptausschuss) mit 12 Stadträten und 

dem Oberbürgermeister als Vorsitzenden, 
2. Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben (Vergabeausschuss) mit 

12 Stadträten, 

3. Ausschuss für Finanzen, städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschaften 
(Finanzausschuss) mit 12 Stadträten, 

4. Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft, Stadtentwicklung und Digitalisierung mit 12 

Stadträten und 10 sachkundigen Einwohnern, 
5. Bildungsausschuss mit 12 Stadträten und 10 sachkundigen Einwohnern, 
6. Rechnungsprüfungsausschuss mit 12 Stadträten und 10 sachkundigen Einwohnern, 
7. Sozial-, Gesundheits- und Gleichstellungsausschuss mit 12 Stadträten und 10 

sachkundigen Einwohnern, 
8. Sportausschuss mit 12 Stadträten und 10 sachkundigen Einwohnern, 
9. Kulturausschuss mit 12 Stadträten und 10 sachkundigen Einwohnern, 
10. Ausschuss für Planungsangelegenheiten mit 12Stadträten und 10 sachkundigen 

Einwohnern, 
11. Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Ordnung mit 12 Stadträten und 10 

sachkundigen Einwohnern. 
 
Die Besetzung der Ausschüsse wird vom Stadtrat durch Beschluss mit einfacher Mehrheit 
bestätigt. Fraktionen, auf die bei der Sitzverteilung nach § 47 KVG LSA in einem Ausschuss 
kein Sitz entfallen ist, sind berechtigt, ein Mitglied mit beratender Stimme zu entsenden. 
 
 

 

 

§2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt 



   

Halle (Saale) in Kraft.  

Stadt Halle (Saale), den  

 
 
 
 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister      Dienstsiegel 


